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Wasserbeschaffungsverband Altenhagen 

 
Hinter dem Ellenberg 9    49170 Hagen a.T.W. 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Gebührensatzung Wasserbeschaffungsverband Altenhagen 

Ab dem 01.01.2025 gelten folgende Tarife: 

Anschlussbeitrag per Gebührenbescheid 

Pro installierten Wasserzähler (Erstinstallation) 

• Privat o. gewerblich genutzt =  

          1.400,00€ Netto zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer 

 (einmalige vollständige Einzahlung vor Installation) 

• Bei Änderung/Umlegung oder Erneuerung des Hauswasseranschlusses 
(Mitgliederwunsch) trägt das jeweilige Mitglied die Gesamtkosten. 

• Bei Erschließung eines neuen Gewerbegebietes wird der Anschlussbeitrag für 
gewerblich genutzte Grundstücke neu errechnet und festgelegt. 

• Für Grundstücke im Außenbereich wird auf §3 der Wasserbezugsordnung 
hingewiesen. 

Wassergebühr bei Wasserversorgung über den Hausanschluss 

Privat und gewerblich über Hausanschluss 

• Verbrauch pro m3 = 1,35€ Netto zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer 

          Es wird keine Grundgebühr berechnet. 

Wassergebühr bei Wasserversorgung über ein Standrohr 

z.B. bei Großveranstaltungen 

• Verbrauch pro m3 = 1,75€ Netto zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer 
 

Bei Standrohrausleihungen wird eine Kaution in Höhe von 300 EUR (Bar oder 

Verrechnungsscheck) fällig. Die Kaution wird sofort nach Bezahlung der Rechnung erstattet.  

Diese Gebührensatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 

Hagen a.T.W., den 01.12.2024 

Wasserbeschaffungsverband Altenhagen – Vorstand, Ausschuss und Geschäftsführer 

Stefan Altevogt - Verbandsvorsteher 

 


